Checkliste: An diese Regelungspunkte sollten Sie bei einer Dienstvereinbarung zur flexiblen Arbeitszeit denken – soweit im Einzelfall erforderlich
	Geltungsbereich (gesamte Einrichtung oder Teile der Einrichtung, alle Mitarbeiter oder nur bestimmte Mitarbeitergruppen) und Geltungsdauer

	Ziel der Dienstvereinbarung (z.B. Flexibilisierung der Arbeitszeit zur Erleichterung der Organisation in der Einrichtung und Ausgleich mit den berechtigten Bedürfnissen der Mitarbeiter

	Regelungen zur Lage und Verteilung der Arbeitszeit

	Regelung der Bandbreite eines Arbeitszeitkontos bzw. eines Zeitrahmens bei Gleitzeit

	Regelung eines Ausgleichszeitraums (z.B. Freizeitausgleich innerhalb von 6 Monaten)

	Regelung eines Informationsanspruchs für die Mitarbeiter bezüglich des Kontostandes auf dem Arbeitszeitkonto (z.B. monatlich/im Quartal, schriftlich/per Intranet)

	Regelung, ob Arbeitszeiten dienstgeberseitig angeordnet werden (z.B. im Schichtsystem) oder ob Mitarbeiter innerhalb eines Rahmens selbst über Umfang der Arbeitszeit bestimmen können

	Regelung für den Abbau eines Stunden-Guthabens, das die definierten Grenzen überschreitet - und umgekehrt für den Abbau von Minusstunden, die den definierten Umfang überschreiten

	Regelung von Zuschlägen


Bei jeder Dienstvereinbarung sollten dabei natürlich die Regelungen in den jeweiligen standardisierten Regelungswerken wie KAVO, AVR Caritas und BAT-KF berücksichtigt werden.
So gibt es beispielsweise in § 14 d KAVO und in Anlage 5 b AVR Caritas Regelungen zum Arbeitszeitkonto.

